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avanti donne 

Kontaktstelle für Frauen und Mädchen mit Behinderung

info@avantidonne.ch / www.avantidonne.ch

1. 
Grundsätzliches zum Bericht 6b
avanti donne, die Deutschschweizer Kontaktstelle für Frauen und Mädchen mit Behinderung, begrüsst die Absicht der Verantwortlichen, die Finanzierungsprobleme der Invalidenversicherung zu lösen und die Arbeitsintegration von Menschen mit Behinderung zu fördern. Ebenso begrüsst avanti donne die an anderer Stelle wiederholt geäusserten Absichten des Bundesrates, das Wachstum der Gesundheitskosten zu bremsen sowie die Lage der – gemäss BSV – 500'000 bis 700’000 trotz Versicherungsleistungen oder Sozialhilfe von materieller Armut betroffenen Menschen in der Schweiz zu verbessern. Denn zu Letzteren gehören auch zahlreiche Frauen mit Behinderung oder chronischer Krankheit.

Umso mehr bedauert avanti donne, dass die genannten Ziele mit den für die IVG-Revision 6b vorgeschlagenen Massnahmen in Frage gestellt werden. Die umfangreichen Erläuterungen im Bericht vermögen nicht darüber hinweg zu täuschen, dass es bei der «6b» neben dem weiteren Ausbau von IV-eigenen Strukturen und Befugnissen vor allem um eins geht: um einen Leistungsabbau bei den Versicherten in einem noch nie da gewesenen Ausmass. 

Den Weg dazu soll ein neues Rentenberechnungssystem ebnen: Als Folge des Systemwechsels müssten zehntausende von Renten überprüft und neu berechnet werden. Die neue Berechnungsmethode würde bei einem Teil der weniger stark betroffenen Versicherten zu einer kleinen Verbesserung und bei vielen stark Betroffenen zu einem drastischen Abbau führen. 

Der Anspruch auf eine Rente soll von der IV erst dann geprüft werden müssen, wenn die IV zum Schluss gekommen ist, die so genannte Erwerbsfähigkeit könne mit keinerlei Massnahmen mehr verbessert werden. Und irgendetwas kann man bekanntlich immer versuchen. Wie bereits in der 6a haben die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber auch in der 6b keinerlei Pflichten. Damit ignoriert die Schweiz erneut die Empfehlung der OECD, die bereits 2005 in einer Stellungnahme zur 5. IVG-Revision eine grundlegende Neuausrichtung der Behindertenpolitik unter anderem mit «mehr Pflichten für alle Beteiligten» inklusive der Arbeitgeber gefordert hat. (Kurzbericht der OECD zur 5. IVG-Revision vom September 2005). Ohne die Schaffung von angepassten Arbeitsplätzen in einem Umfang, der in angemessener Relation zum geplanten Rentenabbau steht, ist der Slogan «Eingliederung statt Rente» ein Euphemismus. Daran ändern auch erfolgreiche (Wieder-)Eingliederungen in Einzelfällen nichts. 
Mit den eingangs erwähnten Zielen Förderung der Arbeitsintegration, Armutsbekämpfung und Senkung der Gesundheitskosten ist die Vorlage aber noch aus weiteren gründen nicht vereinbar: 

1.1
Mehr statt weniger prekäre Lebenslagen

Eine IV-Vollrente beträgt heute zwischen 1140 und 2280 Franken. Der Bundesrat will Renten um bis zu annähernd 40 Prozent kürzen ungeachtet dessen, ob der Ausfall mit Erwerbsarbeit kompensiert werden kann oder nicht. Dieses Vorgehen bedroht die Existenzgrundlage und damit auch die Gesundheit zahlreicher Betroffener und ihrer Angehörigen. 

Wir halten fest: Rentenkürzungen belasten pflegende PartnerInnen oder Eltern sowie 
Kinder von Menschen mit Behinderung oder chronischer Krankheit oft genau so oder noch mehr als die persönlich Betroffenen.
Die angestrebten Kürzungen treffen Frauen und allein erziehende Mütter mit Behinderung besonders stark, denn diese arbeiteten oder arbeiten häufig Teilzeit in schlechter bezahlten «Frauenberufen» und sind entsprechend wenig oder gar nicht durch die 2. Säule gesichert. Aus den Kontakten mit betroffenen Familien und allein erziehenden Müttern wissen wir, dass oft wenige Franken im Monat darüber entscheiden, ob die finanzielle Situation gerade noch handhabbar oder aber existenziell prekär ist. Auf Sozialhilfe angewiesen und keine Perspektive für die Zukunft zu haben, erleben insbesondere betroffene Mütter als demütigend und psychisch belastend. Viele Mütter haben Schuldgefühle gegenüber ihren Kindern.
Wir halten fest: Existenzangst ist für Menschen mit Behinderung oder chronischer Krankheit ein zusätzliches Gesundheitsrisiko. Ihre bereits eingeschränkten Chancen auf dem Arbeitsmarkt werden dadurch weiter reduziert anstatt verbessert. Behinderte und chronisch kranke Frauen mit Kindern sind davon besonders stark betroffen.

1.2
Bestätigung von Vorurteilen gegenüber Menschen mit Behinderung
Das im Bericht transportierte Bild, es brauche bloss einen finanziellen Anreiz und schon würden IV-RentnerInnen sich in grosser Zahl quasi selbst in den Arbeitsmarkt integrieren, bestätigt indirekt den Vorwurf der Scheininvalidität und des Missbrauchs: Der Bericht suggeriert, IV-RentnerInnen könnten problemlos mehr arbeiten, lehnten Stellenangebote aber ab, weil sie mit Rente finanziell besser fahren. Damit wird das Vorurteil genährt, IV-RentnerInnen fehle es generell an Leistungsbereitschaft – leider auch bei potenziellen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern. 

Es trifft zwar zu, dass das heutige System IV-RentnerInnen, die ihr Pensum erhöhen (möchten), in bestimmten Fällen finanziell mit Rentenkürzungen bestraft. Es gibt jedoch keinerlei Belege dafür, dass Betroffene deswegen real existierende Stellen- und Arbeitsangebote grundsätzlich ablehnen würden, wie dies der Bericht suggeriert. 

Wir halten fest: Ursache für eine nicht 100% «verwertete» Restarbeitsfähigkeit sind Gesundheitsprobleme in Verbindung mit fehlenden Möglichkeiten für eine an die Einschränkung angepasste Teilzeitarbeit.

Der «Anreiz» für Betroffene besteht einzig und allein in der Erhöhung des existen-ziellen Drucks. Dieser wird jedoch nur die sozial schwachen unter den RentenbezügerInnen treffen – und zwar je schwächer, desto stärker: Das geplante neue Rentenberechnungssystem gestattet der IV generelle Rentenkürzungen in der Höhe von 400 Millionen Franken pro Jahr. Umgerechnet auf die anvisierte Versichertengruppe  der unter 55-Jährigen mit 50 bis 79 % Invalidität ergibt dies einen Einkommensverlust von durchschnittlich 7000 Franken pro RentnerIn und Jahr (Seite 35).

Der Hinweis, zur sozialen Abfederung gebe es die Ergänzungsleistungen, überzeugt nicht. Bereits heute ist ein beträchtlicher Teil der IV-RentnerInnen auf EL angewiesen. Es ist davon auszugehen, dass auch die EL-Budgets nicht unbegrenzt wachsen können. Bleibt die Sozialhilfe. Die Chancen, von dort zurück in den Arbeitsmarkt zu gelangen, sind für Menschen mit chronischer Gesundheitsbeeinträchtigung praktisch gleich Null. Das belegen Studien aus mehreren Ländern übereinstimmend. 
1.3
Verharmlosung von Gesundheitsproblemen

Das transportierte Bild nährt weiter die Vorstellung, für ein reduziertes Arbeitspensum mit IV-Teilrente gebe es keine relevanten medizinischen Gründe. Die behandelnden Ärztinnen und Ärzte würden die Arbeitsfähigkeit stets nur biomedizinisch und nur in Bezug auf die aktuelle Arbeitsstelle der/des Betroffenen beurteilen. BezügerInnen von IV-Teilrenten könnten von Eingliederungsspezialisten der IV jederzeit beliebig aktiviert werden, ohne gesundheitlich Schaden zu nehmen.

Wir widersprechen dieser Darstellung: Heutige ÄrztInnen sind fähig, den Gesundheitszustand ihrer PatientInnen ganzheitlich zu beurteilen. Diese Kompetenz wird im Medizinalberufegesetz ausdrücklich verlangt (Art. 8)
Kommt hinzu: Ein reduziertes Arbeitspensum ist bei bestimmten Diagnosen nicht 
nur medizinisch begründet, es macht viele Betroffene überhaupt erst «arbeitsmarktfähig»: Dank reduziertem Pensum können sie gesundheitlich bedingte Leistungsschwankungen flexibel mit Ruhepausen auffangen, so dass ihre Leistung während der effektiven Arbeitszeit nicht eingeschränkt ist. Mit Zwang zur Verwertung der letzten Reserven und finanziellem Druck wird die positive Wirkung von individuell angepassten Arbeitspensen zunichte gemacht. 

1.4
Versicherte als Objekte

Als im Kern kontraproduktiv für jede Integration erachten wir die Art und Weise, wie Menschen mit Behinderung und chronischer Krankheit durch den ganzen Bericht hindurch dargestellt werden: als blosse Objekte, die durch die IV markttauglich gemacht werden müssen, damit sie ihre letzten Reserven verwerten und möglichst keine Leistungen benötigen – für die sie zuvor ja meist jahrelang Beiträge bezahlt haben. Besonders deutlich zeigt sich die Degradierung zum Objekt  im Kapitel über die Ausweitung der Meldeberechtigten, zu denen neu auch Psychologen gehören, und im Kapitel über die Stärkung der Stellung der Regionalärztlichen Dienste der IV (RAD), die neu allein über die Eingliederungsfähigkeit entscheiden sollen:

Die IV kann die Ausrichtung von Leistungen davon abhängig machen, dass eine versicherte Person sich operieren lässt oder eine bestimmte Therapie macht, wenn die IV meint, das steigere die Erwerbsfähigkeit (S.61). Betroffene stehen vor der Wahl: Behandlung oder kein Geld. Die IV ist sich immerhin bewusst, dass sie damit in das therapeutische Konzept der behandelnden ÄrztInnen eingreift. Deshalb «sollte jede medizinische Auflage vor Erlass mit dem behandelnden Arzt abgesprochen werden. Weitere involvierte Partner sind bei Bedarf einzubeziehen. So muss zum Beispiel sichergestellt werden dass die Kosten für eine verordnete Massnahme von der 
Krankenversicherung übernommen werden.» Gefragt werden müssen also nur Ärzte und Versicherer. Patientenrechte, zum Beispiel Information und Einverständnis des Patienten, sind keine Erwähnung wert. Das therapeutische Vertrauensverhältnis zwischen behandelnden ÄrztInnen und PatientInnen ist nicht besonders schützenswert. Kommt es bei medizinischen Massnahmen, die die IV veranlasst hat, zu Komplika‑ tionen, zahlen die Krankenkasse und die versicherte Person, denn diese trägt auch hier Franchise und Selbstbehalt gemäss KVG… Das sind denkbar schlechte Voraussetzungen für den Therapieerfolg, an dem die IV eigentlich ebenfalls ein Interesse haben müsste.
1.5
Gleichstellungsdefizite im heutigen IVG kein Thema
Frauen mit Behinderung und chronischer Krankheit sind im heutigen IVG benachteiligt: Der Wert ihrer Arbeitsleistung wird tiefer eingeschätzt, Umschulungen werden restriktiver gewährt, und Mutterschaft ist für IV-Rentnerinnen mit dem Risiko verbunden, ihre Rente zu verlieren. avanti donne ist enttäuscht, dass mit der erneuten Revision keinerlei Anstrengungen unternommen werden, die im heutigen IVG bestehenden Gleichstellungsdefizite zu beheben.

2. 
Zu den einzelnen Massnahmen 
2.1.
Einig mit DOK und AGILE

In der Beurteilung der einzelnen Massnahmen schliesst avanti donne sich ohne Einschränkung den Stellungnahmen der Dachorganisationenkonferenz der privaten Behindertenhilfe DOK und des Dachverbands der Schweizer Behinderten-Selbsthilfe AGILE an. Im Hinblick auf Betroffene mit psychischer Behinderung oder Krankheit teilen wir die Haltung von Pro Mente Sana und der GRAAP.

2.2.
Speziell unterstützte Einschätzungen und Forderungen

· Sanierungsbedarf muss nach unten korrigiert werden
Die durch frühere IV-Revisionen und durch die generell restriktivere Rentenpraxis erzielten Einsparungen sind in den Berechnungen des Sanierungsbedarfs unverständlicherweise nicht berücksichtigt. Laut Seite 131 des Berichts beträgt das Defizit 2019 noch rund 300 Millionen Franken pro Jahr. Mit 800 Millionen Franken ist der Sanierungsbedarf demnach zu hoch angesetzt und muss nach unten korrigiert werden. Die durch bisherige Massnahmen erzielten Einsparungen müssen in den Berechnungen ausgewiesen werden. 
· 
Schuldenabbau durch Mehreinnahmen
Die hohe Verschuldung der IV geht zu einem grossen Teil darauf zurück, dass die IV-Beiträge seit 1995 (!) nicht mehr an die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung angepasst wurden. Die Arbeitslosenversicherung kennt ab einer gewissen Verschuldenshöhe einen Interventionsmechanismus, bei der Krankenversicherung steigen jährlich die Prämien (auch für Versicherte mit Behinderung!), bei der Sozialhilfe erfolgen Anpassungen über die Budgets der öffentlichen Hand, (Steuereinnahmen). Nur die IV muss mit den gleichen Beiträgen für immer mehr Versicherte aufkommen; eine für die 5. IVG-Revision vorgesehene minimale Anpassung der Beiträge wurde vom Parlament abgelehnt. 
Für die Folgen dieser Politik dürfen nicht die einzelnen Versicherten und ihre 
Familien mit unbefristeten Leistungskürzungen bestraft werden. Wir erinnern hier daran, dass auch Renteneinkommen den Konsum beeinflussen und damit zur Stabilisierung der Wirtschaft beitragen. 
Die ausgeglichene Jahresrechnung und der Abbau der Schulden bei der AHV sind zwei verschiedene Probleme, die getrennt voneinander gelöst werden müssen. Das Sanierungsgesetz lässt Spielraum für Mehreinnahmen, den es zu nutzen gilt. So könnte die Restschuld nach 2018 beispielsweise mit einem Teil der Nationalbankgewinne getilgt werden. (Weitere Möglichkeiten finden sich in den Stellungnahmen der Dachverbände.) 

· Verantwortung der IV für angeordnete medizinische Massnahmen

Art. 7 Abs. 2 Bst. d, Erläuterungen: Wenn die IV zur Verbesserung der Eingliederungsfähigkeit einer versicherten Person medizinische Massnahmen anordnen kann, muss die IV auch für den Schaden durch allfällige Komplikationen haften. Die soziale Krankenversicherung darf dadurch nicht belastet werden.
· Eingliederungsfähigkeit: Beurteilung nach durchgeführten Massnahmen
Art. 7 Abs. 2 Bst. d, Erläuterungen: Es ist für avanti donne nicht nachvollziehbar, warum die Eingliederungsfähigkeit überhaupt neu definiert werden muss. Bei der IV ging es immer nur um die Frage der Auswirkungen eines anhaltenden Gesundheitsproblems auf die Erwerbsfähigkeit. Auf jeden Fall aber kann die Erwerbsfähigkeit erst beurteilt werden, wenn die Eingliederungsmassnahmen durchgeführt worden sind. Hat die IV keine Massnahmen gewährt – wozu sie laut Vorlage nicht verpflichtet ist –, kann sie auch nicht mit der mangelnder Erwerbsfähigkeit argumentieren, wenn es um die Verweigerung von Leistungen geht.   

· Stufenloses Rentensystem ja – aber nicht als verkleidete Sparmassnahme Art. 28 ff : avanti donne begrüsst die Einführung eines stufenlosen Rentensystems. Nicht einverstanden ist avanti donne damit, dass neu anstatt ab 70% erst ab 80% Erwerbsunfähigkeit eine volle Rente ausgerichtet werden soll – schon 
gar nicht, wenn die RAD der IV allein massgebend sind für die Beurteilung der Erwerbsfähigkeit. 
Zudem müssen RentnerInnen ab 50 Jahren und nicht nicht erst ab 55 Jahren Anspruch auf Besitzstandgarantie haben. Wir erleben immer wieder, dass betroffenen Frauen Anfang 50 von IV-Stellen Umschulungen mit dem Argument verweigert wurden, dieses und jenes lohne sich nicht, in ihrem Alter hätten sie auf dem Arbeitsmarkt praktisch keine Chance mehr. Das deckt sich leider mit den Erfahrungen der Betroffenen. Die Vorlage muss dieser Realität Rechnung tragen.


· Nein zur Allmächtigkeit der RAD 
Art 54 ff: Aus den bereits erwähnten Gründen lehnt avanti donne die ausschliessliche Massgabe der RAD bei der Beurteilung der Erwerbsfähigkeit ab. RAD-Ärzte sind Angestellte der IV und von dieser wirtschaftlich abhängig. Der Interessenkonflikt ist offensichtlich und darf nicht in einem Gesetz verankert werden. 
avanti donne zweifelt die Fairness der RAD-Verfahren nicht grundsätzlich an, erlebt diese in der Praxis jedoch als extrem personenabhängig. Es gibt Bespiele für die unsinnigsten Mehrspurigkeiten. Die Qualität der medizinischen Abklärungen wurde sogar vom Bundesgericht kritisiert. Die Vorstellung, unter diesen Umständen als Betroffene allein vom Urteil einer einzigen Stelle abhängig zu sein, die Milliarden von Franken sparen muss, löst grösstes Unbehagen aus. 
avanti donne unterstützt deshalb die Forderung nach Schaffung einer unabhängigen Ombudsstelle, wie sie in der Krankenversicherung seit langem besteht.  
· Finanzierung: Ja zur Sicherung des Ausgleichsfonds  
Art. 79b:  avanti donne unterstützt Massnahmen zur Sicherung des Bestands des IV-Ausgleichsfonds gemäss Variante 1. 

3. 
Fazit 
3.1
Rückweisung des Vorschlags

In Anbetracht der prekären Lebensbedingungen und Gesundheitsrisiken, denen ein Teil der Frauen mit Behinderung ausgesetzt sind, und im Wissen um die existenzielle Abhängigkeit vieler Betroffener und ihrer Kinder von IV-Leistungen weist avanti 
donne die Vorlage 6b in der vorgeschlagenen Form zurück.  

3.1
 Anforderungen an eine nachhaltige Revision
avanti donne ersucht den Bundesrat, darauf zu achten, dass die Vorlage im Sinne der Grundrechte und der Sozialziele der Bundesverfassung überarbeitet wird und insbesondere …. 

· die Würde der von Behinderung oder chronischer Krankheit betroffenen Menschen schützt (Art. 7 BV)
· Finanzierungsprobleme nicht in die Sozialhilfe der Kantone und Gemeinden 
verlagert, sondern nachhaltig, verantwortungsvoll und solidarisch löst

· keine neuen Armutsbetroffenen schafft und keine neuen Gesundheitskosten 
auslöst 

· die Arbeitgebenden als Teil dieser Gesellschaft verbindlich in die Eingliederungsziele der 6. Revision IVG einbezieht

· den Spielraum des Sanierungsgesetzes für Mehreinnahmen nutzt, damit die anerkannte Unterfinanzierung der IV beendet wird und diese der gesellschaftlichen Entwicklung angepasst werden kann

avanti donne ist sich bewusst, dass das Parlament den Bundesrat mit dem Sanierungsgesetz verpflichtet hat, die Finanzen der IV ins Lot zu bringen. Der Kulturwandel in der Gesellschaft und in der Rechtsprechung und bei den IV-Stellen selber hat allerdings schon vor Inkrafttreten der 5. IV-Revision zu einem deutlichen Rückgang der Neurenten geführt. Dieser Trend hält an. Für die auf 2018 angestrebte ausgeglichene Rechnung der IV und die Bekämpfung des Missbrauchs würde es daher genügen, wenn

· die bestehenden Gesetze konsequent angewendet werden

· die mit den Revisionen 4, 5 und 6a eingeführten respektive geplanten Massnahmen und die Eingliederungsziele insbesondere der 6a umgesetzt werden

· die Arbeitgebenden verbindlich und über einen quantifizierbaren Beitrag in Form von Arbeitsplätzen oder finanziellen Beteiligung in die Sanierung der IV eingebunden werden, die IV selbst als Arbeitgeberin ausdrücklich mitgemeint.

3.1
 Appell aus Sicht von Frauen mit Behinderung / chronischer Krankheit
Die «6b» ist die vierte Gesetzesrevision innert weniger Jahre. Es ist davon auszu-gehen, dass nach dieser 6. Revision lange Zeit nichts mehr geschieht und die bekannten Nachteile für betroffene Frauen im IVG auf Jahrzehnte hinaus zementiert werden. avanti donne appelliert an den Bundesrat, die Revision 6b auch als Chance zur Behebung der seit langem bestehenden Gleichstellungsdefizite im IVG zu nutzen. Problembereiche und Korrekturmöglichkeiten haben Katerina Baumann und Margareta Lauterburg detailliert dargestellt. («Knappes Geld – ungleich verteilt», Helbing & Lichtenhahn, Basel 2001)
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